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Erscheint jeden Freitag. IIT » s F» Jnserate werden bis Donnerstag
Pränumerationspreis vierteljährlich _ J Z iiji . J 7 « Mittag in der Expedition

60 Pf» «  fix-It 'h 9. angenommen und kostet die 3gespaltene

durch die Post bezogen 75 Pf. 7'341‘1— . Zeile 10 Pf.

Druck und Verlag von A. Ludwig in Oels.

Dem. den 27. Jnii 1906. 44. Jahrg.

WAm t l i eh e r T h e il. IM-
A. Bekanntmaehungen des königlichen Landratbs.

Sie. 314. Oels, den 25. Juli 1906. namentlich bie Bemerkungen über das Vorhandensein von
Der Kreiabaninspeiior Vaurath Kbbier in Oele ist Ablehnungsgründen und eingegangenen Einst-reichen zu

für die Zeit vorn 2b. dieses Monats bia einschließlich den machen sind-

 

 

MW  

15. August d. Js. beurlaubt und die Vertretung desselben Jn die Urliste sind nicht aufzunehmen:
dem Landbauinspektor Treuenfels in Breslau Goethe- 1. Personen, welche nicht Deutsche find,
straße Nr. 29 übertragen worden. 2. Personen, welche die Befähigung zum Schöffen resp.

——————————— Geschworenen in Folge ftrafgerichtlicher Verurtheilung
Nr. 315. Oels, den 17. Juli 1906. verlpren haben,

Unter Abänderung meiner KreisblattssVerfügung vom 3- Pekjuueup gegen weiche due Huuutdekfuhkeu Wegen eines
21. Dezember 1903 (Kreiabiart pro 1903 Sei-e 309) ordne Vervrechens resp— Vergebens eröffnet fit. das die Ab-
ich, einem von der Polizeiverwaltungs befürwortetem Gesuch ertennung deV bürgeräicben Ehkeukechte ober die Fähig-
des Kansmiinniichen Vereins zn Oeis stattgebend, für den keit zur Bekleidnng öffentlicher Aemter zur Folge haben
Stadtbezirk Oels das Folgende an: könnte-

. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der UrlistenAußer an den beiden letzten Sonntagen vor Weihnachten » ·
das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

4

darf noch am letzten Sonntag vor Ostern, am letzten Sonntag _
vor Pfingsten und am ersten Sonntag im Oktober j. J. in 5- Peespueuz Welche» in Folge geeichtlicher Yueeduuug in
allen Zweian des Handelsgewerbes außer der gesetzlich frei- del-' Beteiligung über ihr Vermögen befchrankt sind,
gegebenen fünsstiindigen Beschafiigangszeir eine Beschäftigung 6- Personen welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste

7

8

 

Von Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern und ein Gen-erbe- uuch nicht zWek Vulle Judike in der Gemeinde mahnen,
betrieb in offenen Verkaufsstellen in der Zeit von 3 bis . Reichsbeamten Welche ledekzeit einfimeilig in deu Ruhe-
--6 Uhr Nachmittags stattfinden Hund Versetzt werben türmen,

Für das Jahr 1907 wird neben den vorstehend Jst-anstimmen welche auf Grund der Landesgesetze
angegebenen Sonntagen auch noch der erste Sonntag im jederzeit einftmeilcn in deu Ruhestuud Veksetzt werben
April freigegeben. können,

__ 9. richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltsehaft,

Nr. 316. Das, den 20. Juli 1906. 10. gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbeamte,
Nach § 36 des Gerichtsverfafsungs-Gesetzes vom 11' 2Edfgionßbiener,

27. Januar 1877 haben bie Magister-ice Guts- nnd Gemeinde- H Fallescthtiiiebren b d M

Vorstände alljährlich ein Verzeichniß der in ihren Bezirken « em a t Um Heere V ec ee arine angehörenbe
N s .

ä??ä?o“lii‘äe?Fessfo Meigen 631131111211?täueimcäi?offen um 14 Middzkisrgikeidr sich oder ihre Familien Dir-ermunter-. e . ' .. .

Gemäß dieser Bestimmung fordere ich die Magisiräte, gtxttziäzssnleakesn Yaeggjlsth Hättest enspfangm oder t“
Guts- und Gemeindevorstande des Kreises hierdurch auf, tz p g b“ en,
mit ber Aufstellung bieier Verzeichnjsse __ Urlisten _ 1m, 15. Personen, welche wegen körperlicher und geistiger Ge-

«verzüglich vorzugehen und dieselben so bald als möglich eine bkechm ä“ “mag“ eineß Echöffen resp· ©eichmoeenen
Woche lang zu Jedermanns Einsicht auszulegen 6 g?” ä)“ Amt im -

Vorher ist jedoch die Zeit und der Ort der Auslegung 1 · Ins 0ten.
in ortsüblicher Weise bekannt zu machen, mit dem Bemerken, Bei Aufstellung bei: vorlahcigen Uklksteu haben Wiederum
daß während der Dauer der Auslegung gegen die Richtigkeit Mehefuch die desteheudeu Bestimmungen nicht die geuugeude
und Vollständigkeit der Urlisten Einsprüche erhoben werden Beachtung gefunben.
«kdnnen. Jch erwarte daher bei Aufstellung der diesjährigen

Die Urlisten find nach dem nachstehend abgedruckten Listen, daß in dieselben alle diejenigen Personen Aufnahme
Schema aufzustellen, jedoch hat die Aussüllung der Spalte 6 finden werden, denen keine der vorstehend unter Nr. 1—16
erst nach der Auslegung zu erfolgen, da an dieser Stelle genannten Gründe entgegenstehen Amts-, Guts- und Ge- 
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meindevorsteher gehören nicht zu den vorstehend unter
Sir. 10 genannten Bollstreckungsbeamten und sind daher in
die bezüglichen Listen ebenfalls aufzunehmen. Bei Personen,
welche sich nach dem Ermessen der Guts- und Gemeinde-
vorstände nicht zu dem Amte eines Schöfsen oder Ge-
schworenen eignen. z. B. bei denjenigen, welche deutsch weder
lesen noch schreiben könnnen u. s. w., sind in Eolonne »Be-
merkungen« entsprechende Notizen zu machen. Die Ent-
scheidung jedoch über die Qualifikation zu dem Schöffen-
und GeschworeneniAmte steht lediglich dem Ausschuß zur
Auswahl derselben zu. .

Schließlich bemerke ich, daß auch in dem Falle, wenn
geeignete Personen nicht vorhanden sind, eine Urliste auf-
gestellt und nach erfolgter Auslegung mit der diesbezüglichen
escheinigung versehen werden muß; auch ist dieser Be-

scheinigung in jedem Falle das Dienstsiegel beizudrücken.
Nach Ablauf der einwöchigen Einfpruchsfrist sind die

Urlisten mit den etwa eingegangenen Einsprüchen und zwar
spätestens bis zum 5. September den betreffenden
Königlichen Amtsgerichten zu Oels resp. Bernstadt
einzureichen.

U r l i st e
der in der Gemeinde (dem Gutsbeziry
wohnhaften Personen, welche zu dem Amte eines Schöffen
oder eines Geschworenen berufen werden können.

OOOOOOOO

  

es Lebens-
R Vor- und Wohn- alter Be-
..; Beruf
g Zuname. ort. nach merkungen.
G? Jahren.
 

     
Daß die vorstehende Urliste eine Woche lang und zwar

in der Zeit vom ..... bis einschließlich den . . . .
in der Gemeinde (dem Gutsbezirk) ...... unb zwar
im ........ zu Jedermanns Einsicht ausgelegen
Pat, und daß vorher der Zeitpunkt und der Ort der Aus-
egung in ortsüblicher Weise bekannt gemacht worden ist,
bescheinigt hiermit

....... ,ben. . . . . .190 .
Der Gemeinde- (Guts-) Vorstand.

(Unterfchrift und Siegel)

Sir. 317. Berlin, den 30. Juni 1906.
Bei den Verhandlungen des Abgeordnetenhaufes über

den Justizetat ist im vorigen und in diesem Jahre von ver-
schiedenen Seiten darüber geklagt worden, daß bei der Aus-
stellung des zur Erwirkung des Armenrechts beizubringenden
Zeugnisses von den zuständigen Behörden nicht mit der
erforderlichen Vorsicht und Sorgfalt verfahren werde und
daß dies nicht nur für die Gegner der zum Armenrechte
verstatteten Partei, sondern auch für die Gerichte und die
Staatskasse bedauerliche Nachtheile im Gefolge habe. Hier-
mit stimmen auch die Beobachtungen der Justizbehörden
überein. Euere Hochwohlgeboren ersuche ich daher, den zu-
ständigen nachgeordneten Behörden die einschlägigen Be-
stimmungen der Runderlasse vom 26. Mai 1887 unb
11. Oktober 1895 (M.B1. S. 118 bezw. 223) uachdxückuchst
in Erinnerung zu bringen unb dieselben dahin nachzuweisen,
daß in jedem Falle, in dem über Ertheilung eines Zeugnisses
zur Erlangung des Armenrechts zu befinden ist, vorerst eine

  

forgfältige Prüfung aller in Betracht kommenden Umstände
stattzufinden hat, daß dabei namentlich auch die Höhe der
durch die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechts-
vertheidigung in dem Einzelfalle voraussichtlich erwachsenden
Kosten in Rücksicht zu ziehen ist. Dabei werden aber immer
nur die Kosten einer Instanz zu berück ichtigen sein, da die
Bewilligung des Armenrechts für jede nstanz besonders zu
erfolgen hat (§ 119 Z. P. O.).

Der Minister des Innern.
Oels, den 24. Juli 1906.

Die Ortspolizeibehörden wollen vorstehenden Erlaß
genau beachten.

Sir. 318. Oels, den 23. Juli 1906.
Nach einer Verfügung des Königlichen Herrn Re-

gierungs-Präsidenten sind die in einigen Kreisen wegen
Handels mit mindermäßigen Fischen zur Anzeige gebrachten
Eontravenienten zum Theil mit sehr geringen Polizeiftrafem
wie 1 Mark und 3 Mark, belegt worden, deren Hiöhe in
keinem Verhältniss zu dem von Fischerei-Kontravenienten
meist erzielten pekuniären Gewinn steht.

Die Gendarmerie und die in Betracht kommenden Orts-
polizeibehörden veranlasse ich, den Verkauf von Fischen streng
zu controliren. Die Bestimmungen, welches Maaß Fische
beim Verkauf haben müssen, sind im § 1 des Gesetzes vom
8. August 1887 (G.-S. S. 406 enthalten.

Die Ortspolizeibehörden wollen Fischereicontraventionen
künftig mit empfindlicheren Polizeistrafen belegen.

Sir. 319. Oels, den 20. Juli 1906.

Nach Sir. 25c des Stempelsteuer-Tarifs (Grieß vom
31. Juli 1895) unterliegt die erstmalige Feststellung des
Statuts von Gesellschaften aller Art, Stiftungen, Vereinen
und Anstalten in der Form von Verträgen oder Beschlüssen
einer Stempelsteuer von 1,50 M.

Besreit sind Kranken-, Unfall- Alters- und Invaliditäts-
Versichernngs- und Unterstützungskassen, denen die Ver-
sicherungsnehmer auf Grund gesetzlicher Bestimmungen bei-
zutreten verpflichtet sind, und eingetragene Genossenschaften,
welche die Gewinnvertheilung ausgeschlossen haben.

Sir. 320. Oels, den 20. Juli 1906.

Der Rittergutsbesitzer E. von Schweinichen auf
Pawelwitz beabsichtigt, auf seinem Grundstück Sacrau Sir. 30
ein Schlachthaus zu errichten.

Gemäß § 17. der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883
(R. G. Bl. S. 177 ff.) bringe ich dieses Vorhaben mit dem
Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß Einwendungen
innerhalb 14 Tagen schriftlich in zwei Exemplaren oder zu
Protokoll bei mir anzubringen sind. Nach Ablan obiger
Frist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

Beschreibung und Zeichnung der Anlage liegen in meinem
Amtszimmer zur Einsicht offen aus.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen
Einwendung habe ich einen Termin auf

Sonnabend, den ll. August er.
Vormittags 10 Uhr

in meinem Amtszimmer hierselbst anberaumt, wozu ich den
Unternehmer und die Widersprechenden mit dem Bemerken
hierdurch vorlade, daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl
mit der Erörterung der Einwendungen vorgegangen
werden wird.

Der Vorsitzende des Kreisnnssehnsses.
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Nr. 321. DeIß, den 23. Juli 1906.
Vom DragoneriRegiment König Friedrich III. (2. Schles.) Sir. 8 werden einquartirt:

w i r d b e I e g t

G e m ein d e mit A r t Bemerkungen.
am (Iruppentbeil) des

Dffiö- M· I Pf Duartierß.

in _
ObersSchmollem 6./8. 2. Eskadron Drag.-Reg. 8 6 114 127 V. u. F.

Gut und Gemeinde

Groß-Zöllnig, 6./8. 5. Estadron Mag-Weg 8 6 114 127 V. u. F.
Gemeinde

Sibyllenort, 7./8. 1/:: 2. Esladron « » « 4 57 63 V. u. F.
Gut und Gemeinde «

Domatschine, 7./8. ‘/4 2. Eskadron „ « 1 30 34 V. u. F.
Gut und Gemeinde

Bohrau, 7./8. 1/r 3. Eskadron . « 3 49 53 V. u. F.
Gut nnd Gemeinde

Netfche, 7./8. 1/2 3. Esiadron „ „ 3 65 74 V. u. F.
Gut und Gemeinde

Langewiese, 7./8. 2/3 5. Eskadron „ „ 3 70 77 V. u. F.
Gemeinde

Mirkau, 7./8. 1/s 5. Eskadron „ „ 3 44 50 V. u. F.
Gemeinde        

Wegen der Unterbringung ber Truppen und Pferde haben sich die Gemeindevorstände mit den Herren Guts-
vorstehern ins Einvernehmen zu fegen. Für die Herren Ossiziere und für die Mannschaften ist volle Verpflegung, für die
Pferde Futter gegen Bezahlung zu ’verabreichen.

 

Nr. 322. Oels, den 17. Juli 1906.

Außerterminliche Musterung der Volksschnllehrer
und Candjdaten des Volks1 chulamtes betreffend.

Jm August d. J. sind alle Vollsschullehrer und Can-
didaten des Volksschulamtes, welche ihre Befähigung für
das Schulamt in vorschriftsmäßiger Prüfung nachgewiesen
haben, einer außerterminlichen Musterung zu unterwerfen,
sofern sie nicht schon beim ObersErsatzsGeschäft ausgehoben sind.

Die Ortsbehörden erfuche ich, mir von allen in Frage
kommenden Personen sofort und spätestens bis 10. August 1906
einen vollständigen Listenauszug aus der Stammrolle
einzureichen.

Die Volksschullehrer bezw. Candidaten des Volksschuls
amtes find noch besonders auf die nachstehend abgedruckten
Bestimmungen hinzuweisen.

Bestimmungen
über die Dienstzeit der Vollsfchnllehrer nnd

Candidaten des Volksfchnlnmtes.
1. Auf Volksschullehrer nnd Candidaten des Volksschul-

amts, welche ihrer aktiven Dienstpflicht als Einführigs
Freiwilltge genügen wollen oder genügen, finden die in
der Wehr- und Heerordnung enthaltenen Bestimmungen
über »Einjährig-Freiwillige« Anwendung.

2. Alle übrigen Voltsfchullehrer u. s. w., welche ihre Be-
fähigung für das Schulamt in vorschriftsmäßiger
Prüfung nachgewiesen haben, sind vom Jahre 1900 ab
nach einjähriger aktiver Dienstzeit bei einem Jnfanterie-
Regiment zur Reserve zu beurlauben.

3. Sofern sie nicht schon beim Ober-Grsatz-Geschäft aus-
gehoben werden, sind sie durch die zuständigen Ersatz-
Commissionen (W.-D. § 26,2 und § 25,2—4, für noch

 

 

nicht im militärpflichtigen Alter befindliche Bewerber
sinngemäß angewandt) im Februar oder August außer-
terminlichen Musterungen zu unterwerfen.

. Jhre Einstellung findet möglichst unmittelbar an dem
nach dem Seminarschlusztermin folgenden 1. April oder
1. Oktober statt. Schwierigkeiten, die ihrer fofortigen
Einsiellung zu diesen Zeiten aus den Vorschriften über
die Loosung erwachsen, können sie durch Verzicht auf
die Vortheile der Loosung (Wehrordnung § 63,8 und
§ 66,2) begegnen. Noch nicht militärpflichtige taugliche
Bolksschullehrer n. s. w. dürfen sich zum Diensteintritt
freiwillig bereit erklären. Der Ansstellung eines Mäde-
scheins bedarf es in diesem Falle nicht.

. Ein Recht auf die Wahl des Truppentheils haben die
einzustellenden Lehrer u. s. w. nicht, vielmehr werden
sie durch die Generalcommandos bezw. die Groß-
herzoglich Hessische (25.) Division auf die Jnfanterie-
truppentheile ihres Bezirks vertheilt. Dabei ist den
Wünschen der Lehrer möglichst Rechnung zu tragen.

. Wegen Anrechnung der eingestellten Lehrer u. s. w. auf
 die Rekrutenzahlen wird durch die alljährlichen

Rekrutirungsbestimmungen das Weitere festgesetzt werden.
. Die demselben Truppentheil überwiesenen Lehrer u. s. w.
sind grundsätzlich gemeinschaftlich unterzubringen, soweit
dies nach· § 21,2 der Garnisonverwaltungsordnung
gestattet ist. Sie nehmen, soweit möglich, an der
Rekrutenausbildungt der Einführig - Freiwilligen theil,
treten alsdann in ie Compagnie ein und sind, insoweit
sie sich nach ihrer militürischen Beanlagnng und ihrem
Diensteifer hierzu eignen, nach Anordnung der Regiments-
commandeure zu Unteroffizieren des Beurlaubtenstandes
auszubilden.
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Ihre Verwendung in den Geschäftszimmern ist aus-
geschlossen.

Diejenigen Vollsschullehrer u. f. w., welche sich
gut geführt und ausreichende Dienstkenntnifse erworben
haben, dürfen nach mindestens sechsmonatiger Dienst-
zeit zu überzähligen Gefreiten ernannt, diejenigen, welche
bei musterhafter Führung und Haltung Hervorragendes
geleistet haben, bei der Entlassung aus dem aktiven
Dienste ausnahmsweise zu überzähligen Unteroffizieren
befördert, diejenigen, welche sich nach dem Urtheile der
Vorgesetzten zu Unteroffizieren des Beurlaubtenftandes
eignen, als Unteroffiziersaspiranten entlassen werden.

8. Hinsichtlich der Heranziehungen zu Uebungen im
Beurlaubtenstande werden die unter Ziffer 2 genannten
Volksschullehrer u. s. w. wie die übrigen Mannschaften
behandelt. Sie dürfen gelegentlich der Uebungen
befördert werden. .

9. Die Heerordnung wird wie folgt geändert. § 13,2 lautet:
»Die Volksschullehrer und Candidaten des Volks-

fchulamts (W.-Q. § 9,1) werden bereits nach ein-
jähriger aktiver Dienstzeit bei einem Jnfanterie-
Regiment zur Reserve beurlaubt. Die Zeit eines
Urlaubs von mehr als vierzehntägiger Dauer findet
auf die einjährige aktive Dienstzeit keine Anrechnung.
Die näheren Bestimmungen geben die General-
commandos.«

Jm § 29,1 Anmerkung und im § 40,3 ist „gemäß
§ 13,2“ zu streichen.

(Hiernach behalten die bisherigen Uebungsbestimmungen
für Bollsfchullehrer u. s. w., welche zehn Wochen aktiv
gedient haben, Gültigkeit.)

Nr. 323. Ordnung

betreffend die Erhebung von Gebühren für polizeiliche
Genehmigung und Beaufsichtigung von Bauten im Amtsbezirk

Pontwitz, Kreis Oels.
Auf Grund des heutigen Beschlusses des Amtsausschusses

wird hiermit in Gemäßheit der §§ 6——8, 87, 88 und 90 des
Eommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 in Verbindung

13. Dezember 1872
mit § 70a der Kreisordnung vom W« Wir: 1881 folgende

Ordnung betreffend Erhebung von Gebühren für die polizei-
liche Genehmigung und Beaufsichtigung von Bauten im
Amtsbezirk Pontwitz, Kreis Oels, erlassen.

§ 1

 

Soweit nach den baupolizeilichen Bestimmungen für
Bauten (Neu-, Um- und Reparaturbauten) die Nachsuchung
einer Bauerlaubniß vorgeschrieben ist, wird für die Er-
theilung der letzteren eine Gebühr zur Amtskasse erhoben.

Dieselbe wird je nach der Höhe der Bauiosten berechnet
und beträgt bei einem vorausfichtlichen Baukostenbetrage bis
zur Höhe von:

1. 500—— 1000 Mark ..... 1 Mark
2. 1000— 2000 ..... 2 »
3. 2000— 3000 „ ..... 3 »
4. bis 10000 Mark pro 1000 Mark je I « mehr-
5. 10000—15000 Mark ..... 12 „
6. 15000—20000 „ ..... 15 »
7. 20000—30000 „ ..... 20 »
8. 30000—40000 » ..... 30 „
9. 40000—50000 .. ..... 40 „

10. mehr als 50000 Mark . .. . 50 „

 

§ 2.

Erscheint nach dein pflichtmäßigen Ermessen des Amts-
vorstehers eine Prüfung der Bauprojekte und Zeichnungen,
sowie eine polizeilich vorgeschriebene Rohbau- oder Schluß-
abnahme wegen des Umfanges und der Bedeutung des
Baues oder wegen der gewählten Construktionsart außer durch
den Amtsvorsteher auch noch durch einen Bausachverständigen
(z. B. den Königlichen KreisbauiJnspektoy erforderlich, so
erhöht sich die Gebühr des § 1 bei Bauten über 10000 Mark
um 50% der daselbst festgesetzten Gebühr.

3
Für untergeordnete Bauten von ganz geringem Um-

fange (z. B. Zäune, Düngergruben, Aborte oder dergleichen)
wird eine Gebühr nicht erhoben.«

Notorisch Unbemittelten kann die Gebühr, wenn die
Notdhwendigkeit des Baues nachgewiesen erscheint, erlassen
wer en.

§ 4.
Die Gebühren sind von dem Bauherrn binnen 2 Wochen

nach der Benachrichtigung über ihren Betrag zur Amtskasse
zu zahlen. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung werden sie im
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

§ 5.
Einsprüche gegen die Heranziehung zu den vorbezeichneten

Gebühren sind binnen zwei Monaten nach dem Tage der
Mittheilung des Gebührenbetrages bei dem Amtsvorsteher
anzubringen.

Ueber dieselben beschließt der Amtsausfchuß. Gegen
dessen Beschluß ist binnen zwei Wochen die Klage im Ber-
waltungsstreitverfahren vor dem Kreisausfchuß zulässig.

Der Einspruch und die Klage haben keine aufschiebende
Wirkung.

§ 6.
Hinsichtlich der Nachforderung der Gebühren und der

Verjährung gelten die Bestimmungen im § 87 Nr. 2, 88 des
CommunalsAbgabewGesetzes vorn 14. Juli 1893 (Ges.-S.
S. 152).

§ 7.
Diese GebühreniOrdnung tritt mit dem Tage ihrer Ber-

öffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Sßontmig, den 9. Juni 1906.

(L. S.)

Der Amtsvorsteher.
Hochmuth.

Vor-stehende Ordnung ist in der heutigen Sitzung des
Amtsausschusses nach vorheriger, rechtzeitiger ortsüblicher
Einladung der Amtsausschußmitglieder und Mittheilung der
Tagesordnung genehmigt worden.

Pontwitz, den 9. Juni 1906.

Der Amtsansschusz.
von Franckenberg. Ullrich. Scharf. Langner.

Heihert. Deutsch I. Fahnen
Borstehende Gebührenordnung wird hierdurch genehmigt.

Oels, den 29. Juni 1906.

Der Kreisausfehusz des Kreises Oels.
von Meßner. Kallmann. Graf Yorck.

Vogel. Grünig.

Nr. 324. Oels, den 23. Juli 1906.

 

Jm Berlage von ü. und C. Müller in Eberswalde
ist ein Handbuch für Standesbeamte »Personenstand und
Eheschließung in Preußen« zum Preise von 6 Mark er-

flieht: zwei Beilagen.

Neben der man: für die Bauekcaubkiiß sind für die
Rezhilätxis bezw. Schlußabnahme Gebühren nicht weiter zu
en r en.  
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1. Beilage zu Nro. 30
 

des Oelser Kreisblattes.
  

schienen. Das Buch, welches ich den Standesbeamten zur
Anschaffung empfehle, enthält eine Sammlung der die Ve-
urkundung des Personenstandes betreffenden Gesetze, Erlasse
und Gerichtsentscheidungen.

Sir. 325. Oels, den 20. Juli 1906.
Der Bäckermeister Gustav Klose zu Wildsebiitz Nr. 5

beabsichtigt, auf seinem Grundstück Wildschütz Sir. 5 ein
Schlachthaus zu errichten.

Gemäß §. 17 der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883
(R. G. Bl. S. 177 ff.) bringe ich dieses Vorhaben mit dem
Vemerten zur öffentlichen Kenntniß, baß Einwendungen
innerhalb 14 Tagen schriftlich in zwei Exemplaren oder zu
Protokoll bei mir anzubringen sind. Nach Ablauf obiger
Frist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

Beschreibung und Zeichnung der Anlage liegen in meinem
Amtszimmer zur Einsicht offen aus.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen
Einwendung habe ich einen Termin auf

Sonnabend, den ll. August er.
Vormittags 10 Uhr

in meinem Amtszimmer hierselbst anberaumt, wozu ich den
Unternehmer und die Widersprechenden mit dem Bemerken
hierdurch vorlade, daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl
mit der Erörterung der Einwendungen vorgegangen werdenwird.

Sir. 326. Oel.s, den 17. Juli 1906.
Auf meine Kreisblattbekanntmachung vom 16. Januar

1905 — Kreisblatt Sir. 3 Seite 11 und l2 -‚ betreffend

 

 

die im Anschluß an die Schlesische landwirthschaftliche
Berufsgenosienschaft errichtete Hastpslichtversicherungsanftalt
mache ich hierdurch wiederholt aufmerksam.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Oels, den 14. Juli 1906.

Personal-Chronik
Bestelln Der Bauergutsbesitzer Franz Krisch in Cuners-

dorf zum Standesbeamten-Stellvertreter für den
Standesamtsbezirk SüßwinkeL

Ermmute Der Gutsbesitzer von Frankenberg und Lud-
wigsdorf in Eichenhrf zum Amtsvorsteher für
den Amtsbezirt Pontwitzz der Rittergutsbefitzer
Freiherr von Twickel auf Ostrowine zum Stell-
vertreter.

Ver-pflichten Der Gutsbesitzer Ostar Wandel aus
Zwwa als Waisenrath für den Gemeindebezirk
en w tz.

Bestätigt: Der Gemeindevorsteher Wenzel zum Guts-
vorstehersStellvertreter für den Gutsbezirk Vogel-
gesang; der Freistellenbesitzer Gottlieb Freytag
zum Gemeindevorsteher, der Freistellenbesitzer
Wilhelm Kittner zum ersten Schösfen, der
Bauergutsbesitzer Gustav Labitzte zum zweiten
Schöffen, und der Freiitellenbesitzer Christian
Stolp er zum dritten Schöffen der Gemeinde
Pontwitz.

Sir. 327.

Der Königliche Landrath.
Grat Kolpoth.

B. Bekanntmachungeu anderer Behörden.

« Jenkwitz, den 24. Juli 1906.
Unter dem Schweinebestande des Dominiums Carlsburg

ist Rothlauf amtlich festgestellt worden.
Sperrmaßregelu sind angeordnet.

Der Amtsvorsteher.
Grünin.

----W----·-



2. Beilage zu Nr. 30 des Oelser Kreisblattes.
  

manche Nachrichten
Am 7. Sonntage nach Trinltatis.

Gottesdienste in der eo. Propsttlrche zu Qels.
*) Frübgottesdienft 6 Uhr: Herr Pastor

mahnt—gefiel.
‘) Hauptgotteödtenst 9 Uhr: Herr Paftor

Römer. (Schillingiche Stiftgpredigw
Beichte früh 81/, Uhr: Herr Pastor Römer.

Ja der St. Salvatortirche:
I««) Vormittags 9 Uhr: Herr Vikar Michael.
Wochengottesdteust in der evangelischen

Propstkirche zu Oels:
Davuerstag,deu 2.August 1906 früh 8‘]. Uhr :
Herr Vlkar Michael.

Beichte früh 81/. Uhr: Herr Vikar
Michael.

Amtgwochex
Für Tauer and Trammgem Herr Vllar

Michael,
für Begrülmisse tu der Stadt: Here

Pastor Fühler,
für Begräbnisse auf dem Lande: bar)

Paftor Schallt-h vertreten durch Herrn
Pastor Raum und Herrn Vilar Michael.

l") Kollekte für das Dialoaisseu-Mutter-
haus Straßburg.  l

Stemlohleuteer
hat wilder abzugeben

Städttfche Gasanstalt Oels t. Schl.

Goldene und silberne

I- übten ‘—
für Damen und Herren

sehr litlltg zu versagten bei

Julius Misch, Breslauerstraße Nr. l,
Pfandleihgelchält

Trockene Felgen
und Speichen,
M großes Lager- W

empfiehlt

P. 0. Gast-stets-
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Vermißt
wird niemals der Erfolg bei Gebr. von

SteckeupfetdsTeerfchwefelsSetfe
v. Bergmaan & (50., Radebeal
mit Schutzmmk.—: Sternen-fern

Es ist die beste Selfe geaen alle Arten
Dautmrreinlgkelteu und Humans-schlage
wie Ameisen Firmen, Breiten-, Blütchetr
rate Flecke, Fleck-ten 2c.

d. Stück 50 Pf. bei:

R. Regt-os- Nacht. Frz. Groeger.

Marktvrets der Stadt Oels
am Sonnabend, den 21. Juli Elle-C

Wejzm, gelb 18— 17 50 1690
Flaggen . . . » . 1610 14 70 14 30
Gerste ...... 14 50 13:20 12 50
Hafer ..... . ”i750 sele 16 20
Erbsen . . . · es: ‑‑ Is-
Lerrtofteln . . . . 280 24H
€11 ooooo I s 3 ZU 1420

stelltein . . . . 4 - am;      


